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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28 Abs1 Z2;

LiebhabereiV 1993 §1 Abs1;

LiebhabereiV 1993 §1 Abs2;

LiebhabereiV 1993 §2 Abs1;

Rechtssatz

Unstrittig ist im vorliegenden Fall, dass keine Betätigung ausgeübt wurde, die der Liebhabereivermutung nach § 1 Abs.

2 der LiebhabereiV 1993 unterliegt. Demnach ist das Vorliegen der in Abs. 1 beschriebenen Absicht für die in Rede

stehenden Vermietungseinkünfte nach § 28 Abs. 1 Z 2 EStG 1988 nach einem Zeitraum von drei Jahren ab Beginn der

Betätigung unter Berücksichtigung der Verhältnisse innerhalb dieses Zeitraumes nach dem Gesamtbild der

Verhältnisse an Hand der in § 2 Abs. 1 LVO beispielhaft genannten Umstände zu beurteilen und so die Ernsthaftigkeit

und Nachhaltigkeit der Verfolgung dieser Absicht ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Erfolg zu prüfen

(Hofstätter/Reichel, Kommentar zum EStG 1988, § 2 Tz. 14.1, unter Zitierung des Erkenntnisses des

Verfassungsgerichtshofes vom 12. Dezember 1991, V 53/91 u.a.).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2006:2003140022.X01

Im RIS seit

16.01.2007

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/28
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2006/12/14 2003/14/0022
	JUSLINE Entscheidung


